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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Nds. Landesforsten -Forstamt Ankum 
vom 04.10.2019 

2. Gemeinde Hilter a.T.W. 
vom 07.10.2019 

3. Landwirtschaftskammer Nds. 
vom 09.10.2019 

4. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
vom 09.10.2019 

5. Stadt Dissen a.T.W. 
vom 11.10.2019 

6. Stadt Versmold 
vom 14.10.2019 

7. Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
vom 22.10.2019 

8. Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim 
vom 28.10.2019 

9. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 30.10.2019 

10. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
vom 30.10.2019 

11. Industrie- und Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 
Bentheim 
vom 01.11.2019 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
12. EWE Netz GmbH 

vom 30.09.2019 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Umgang mit den Bestandsleitungen sowie dessen Schutz ist im Rahmen 
der konkreten Vorhabenplanung zu beurteilen und sicherzustellen.   

Ein Planvollzug ist somit grundsätzlich möglich. 

Es wird jedoch folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Die im Plangebiet vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Bestand 
grds. zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt und an-
derweitig gefährdet werden. Sollten die Notwendigkeit einer Anpassung beste-
hen, wie z.B. Änderung, Beseitigung Neuherstellung, sind die gesetzlichen Vor-
gaben und die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Hinsichtlich der 
weiteren Planung und Ausführung ist eine frühzeitige Beteiligung und Abstim-
mung mit den Ver- und Entsorgungsträgern erforderlich.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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13. EWE Netz GmbH 

vom 08.10.2019 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Umgang mit den Bestandsleitungen sowie dessen Schutz ist im Rahmen 
der konkreten Vorhabenplanung zu beurteilen und sicherzustellen.   

Ein Planvollzug ist somit grundsätzlich möglich. 

Es wird jedoch folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Die im Plangebiet vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Bestand 
grds. zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt und an-
derweitig gefährdet werden. Sollten die Notwendigkeit einer Anpassung beste-
hen, wie z.B. Änderung, Beseitigung Neuherstellung, sind die gesetzlichen Vor-
gaben und die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Hinsichtlich der 
weiteren Planung und Ausführung ist eine frühzeitige Beteiligung und Abstim-
mung mit den Ver- und Entsorgungsträgern erforderlich.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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14. Vodafone Deutschland GmbH 

vom 10.10.2019 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Umgang mit den Bestandsleitungen sowie dessen Schutz ist im Rahmen 
der konkreten Vorhabenplanung zu beurteilen und sicherzustellen.   

Ein Planvollzug ist somit grundsätzlich möglich. 

Es wird jedoch folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Die im Plangebiet vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Bestand 
grds. zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt und an-
derweitig gefährdet werden. Sollten die Notwendigkeit einer Anpassung beste-
hen, wie z.B. Änderung, Beseitigung Neuherstellung, sind die gesetzlichen Vor-
gaben und die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Hinsichtlich der 
weiteren Planung und Ausführung ist eine frühzeitige Beteiligung und Abstim-
mung mit den Ver- und Entsorgungsträgern erforderlich.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
15. Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

vom 11.10.2019 

 

 Beschlussvorschlag: 

Von der NLWKN wird vorgebracht, dass sich das Plangebiet innerhalb des 
Heilquellenschutzgebietes befindet. 

Daher wird folgende Textpassage als Hinweis sowie in die Begründung aufge-
nommen: 

„Das Plangebiet liegt in der Schutzzone I des Heilquellenschutzgebiets Bad 
Rothenfelde. Die entsprechende Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten. 
Zum Heilquellenschutzgebiet ist der gemeinsame Beschluss des Regierungs-
präsidenten in Osnabrück und des Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld über 
die Festsetzung der Schutzbezirke für die Solequellen in Bad Rothenfelde vom 
07.04.1959/ 05.05.1959 zu beachten. Gemäß der Änderungsverordnung vom 
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19.06.1990 zur oben genannten Verordnung dürfen die dort aufgeführten Arbei-
ten nur mit vorheriger Zustimmung des Landkreises Osnabrück -Untere Was-
serbehörde -vorgenommen werden. Nach der Vorgenannten Vorordnung sind 
z.B. Bohrungen und Ausgrabungen von einer Tiefe von mehr als 2,0 m und die 
Anlage von Versicherungsanlagen nur mit vorheriger Genehmigung zulässig.“ 

Dem Hinweis wird gefolgt.  

 
16. Deutsche Telekom Technik GmbH 

vom 30.10.2019 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Umgang mit den Bestandsleitungen sowie dessen Schutz ist im Rahmen 
der konkreten Vorhabenplanung zu beurteilen und sicherzustellen.   

Ein Planvollzug ist somit grundsätzlich möglich. 

Es wird jedoch folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Die im Plangebiet vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Bestand 
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grds. zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt und an-
derweitig gefährdet werden. Sollten die Notwendigkeit einer Anpassung beste-
hen, wie z.B. Änderung, Beseitigung Neuherstellung, sind die gesetzlichen Vor-
gaben und die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Hinsichtlich der 
weiteren Planung und Ausführung ist eine frühzeitige Beteiligung und Abstim-
mung mit den Ver- und Entsorgungsträgern erforderlich.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Die Telekom wird im weiteren Planungsprozess im Rahmen dieses Bauleit-
planverfahren erneut beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
17. Landkreis Osnabrück 

vom 30.10.2019 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Vom Landkreis werden keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht. 

Der Landkreis weist darauf hin, dass sich das Plangebiet innerhalb des Heil-
quellenschutzgebietes beziehungsweise innerhalb des Vorranggebietes für 
Trinkwassergewinnung (Heilquelle) befindet. 

Daher wird folgende Textpassage als Hinweis sowie in die Begründung aufge-
nommen: 

„Das Plangebiet liegt in der Schutzzone I des Heilquellenschutzgebiets Bad 
Rothenfelde. Die entsprechende Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten. 
Zum Heilquellenschutzgebiet ist der gemeinsame Beschluss des Regierungs-
präsidenten in Osnabrück und des Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld über 
die Festsetzung der Schutzbezirke für die Solequellen in Bad Rothenfelde vom 
07.04.1959/ 05.05.1959 zu beachten. Gemäß der Änderungsverordnung vom 
19.06.1990 zur oben genannten Verordnung dürfen die dort aufgeführten Arbei-
ten nur mit vorheriger Zustimmung des Landkreises Osnabrück -Untere Was-
serbehörde -vorgenommen werden. Nach der oben genannten Verordnung sind 
z.B. Bohrungen und Ausgrabungen von einer Tiefe von mehr als 2,0 m und die 
Anlage von Versicherungsanlagen nur mit vorheriger Genehmigung zulässig.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Die horizontale Nutzungsgliederung wird im MU 2 (Stand: frühzeitige Beteili-
gung: MI 1) weiterhin beibehalten, mit dem Ziel, eine gewisse Nutzungsdurch-
mischung im Plangebiet sowie entlang der Frankfurter Straße beizubehalten. 

Es wird jedoch ein Ausnahmefall gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ermöglicht, um 
auf zukünftige sich verändernde Rahmenbedingungen im Einzelhandel- und 
Dienstleistungssektor flexibel reagieren zu können und langwierige Leerstände 
-die sich negativ auf das Ortsbild auswirken könnten- zu vermeiden: 

„Im Einvernehmen mit der Gemeinde kann als Ausnahme gem. § 31 Abs. 1 
BauGB im MU 2 eine Wohnnutzung im Erdgeschoss zugelassen werden, sofern 
ein Leerstand von etwa dreiviertel der nicht zum Wohnen genutzten Erdge-
schossnutzungseinheiten entlang der Frankfurter Straße im Abschnitt zwischen 
der Kreuzung Frankfurter Straße/Hannoversche Str. und der Kreuzung Frankfur-
ter Straße/Am Pagenkamp besteht oder Gründe zum Wohle der Allgemeinheit, 
einschließlich der Deckung der Wohnraumbedürfnisse der Bevölkerung vorlie-
gen.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Zur erneuten frühzeitigen Beteiligung wurde vom Fachbüro RP Schalltechnik 
aus Osnabrück ein Fachbeitrag Schallschutz erarbeitet, welches die Auswir-
kungen des Verkehrslärms sowie die rückwärtige Stellplatzanlage untersucht. 

Die Berechnungen haben ergeben, dass es im Nahbereich der untersuchten 
Straßen (Frankfurter Straße/Am Pagenkamp) zu Überschreitungen der Orien-
tierungswerte am Tag und in der Nacht kommt. Daher werden für die überbau-
baren Flächen, die im Überschreitungsbereich liegen, die Festsetzung von 
Lärmpegelbereichen gemäß der DIN 4109 getroffen. So werden die Lärmpe-
gelbereiche II bis IV auf den betroffenen überbaubaren Bereichen im Bebau-
ungsplan für alle Geschosse festgesetzt. Abweichungen können für nachts 
nicht genutzte Gebäude festgesetzt werden. In den überwiegend zum Schlafen 
genutzten Räumen mit Fenstern in den lärmbelasteten Bereichen über 
45 dB(A) (WA) bzw. 50 dB(A) (MU) in der Nacht sind schallgedämmte Lüftun-
gen vorzusehen.  
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Abb.: Darstellung Lärmpegelbereiche (Auszug aus der Karte 3 des Fachbeitrages 
Schallschutz), ohne Maßstab, genordet 

Die Berechnung der schalltechnischen Auswirkungen geplanten Einstellplätze 
(der rückwärtigen Stellplatzanlage) inklusive Zuwegung zwischen den Bau-
fenstern der Urbanen Gebiete hat ergeben, dass es zu keiner Überschreitung 
der Richtwerte der TA Lärm an den bestehenden oder geplanten Gebäuden 
kommt. 
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Isophonenkarte Einstellplätze Tag, Berechnungshöhe 4,0 m (Auszug aus der Karte 4 
des Fachbeitrages Schallschutz), ohne Maßstab, genordet 
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Isophonenkarte Einstellplätze Nacht, Berechnungshöhe 4,0 m (Auszug aus der Karte 5 
des Fachbeitrages Schallschutz), ohne Maßstab, genordet 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Unmittelbar nach Abschluss dieses Bauleitplanverfahrens wird eine entspre-
chende beglaubigte Abschrift des Flächennutzungsplanes an den Landkreis 
Osnabrück übersendet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Von der Unteren Wasserbehörde wird vorgebracht, dass sich das Plangebiet 
innerhalb des Heilquellenschutzgebietes befindet. 

Daher wird folgende Textpassage als Hinweis sowie in die Begründung aufge-
nommen: 

„Das Plangebiet liegt in der Schutzzone I des Heilquellenschutzgebiets Bad 
Rothenfelde. Die entsprechende Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten. 
Zum Heilquellenschutzgebiet ist der gemeinsame Beschluss des Regierungs-
präsidenten in Osnabrück und des Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld über 
die Festsetzung der Schutzbezirke für die Solequellen in Bad Rothenfelde vom 
07.04.1959/ 05.05.1959 zu beachten. Gemäß der Änderungsverordnung vom 
19.06.1990 zur oben genannten Verordnung dürfen die dort aufgeführten Arbei-
ten nur mit vorheriger Zustimmung des Landkreises Osnabrück -Untere Was-
serbehörde -vorgenommen werden. Nach der oben genannten Verordnung sind 
z.B. Bohrungen und Ausgrabungen von einer Tiefe von mehr als 2,0 m und die 
Anlage von Versicherungsanlagen nur mit vorheriger Genehmigung zulässig.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Von der Unteren Denkmalschutzbehörde werden keine Bedenken gegen die 
Planung vorgebracht. 

Eine entsprechende Textpassage zur gesetzlichen Melde- und Sicherungs-
pflicht von archäologischen Bodenfunden ist bereits als Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen worden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

g)  

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB fand am 07.10.2019 
als Bürgerbeteiligungsveranstaltung sowie einer darauffolgenden zweiwöchigen Anhö-
rungsfrist statt. Während dieses Zeitraumes sind Bedenken oder Anregungen von den 
Bürgern vorgetragen worden. 

 

 
1. Niederschrift frühzeitige Bürgerbeteiligung 

vom 07.10.2019 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde überarbeitet, wodurch in Ab-
stimmung zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger eine Bebauung in 
zweiter Reihe ermöglicht wird.  

Da sich hierdurch die Rahmenbedingungen geändert sowie die Grundzüge der 
Planung betroffen sind, wird die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 so-
wie § 4 Abs. 1 BauGB erneut durchgeführt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2. Bürger/Anlieger 

vom 17.10.2019 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Eine Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger ist erfolgt 
und der Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde entsprechend den getroffe-
nen Abstimmungsergebnissen geändert. So soll im rückwärtigen Bereich der 
Frankfurter Straße 52 eine Bebauung in der sogenannten 2. Reihe -
vorhabenbezogen gemäß § 12 BauGB- ermöglich werden.  

Da sich hierdurch die Rahmenbedingungen geändert sowie die Grundzüge der 
Planung betroffen sind, wird die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 so-
wie § 4 Abs. 1 BauGB erneut durchgeführt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



Gemeinde Bad Rothenfelde Bebauungsplan Nr. 66 „Frankfurter Straße / Am Pagenkamp“ 
  Erneute frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung 

 

N:\Projekte\202 Bad Rothenfelde\068 S Frankfurter Str\04 öffentl Ausleg\03 Texte\04-BP66-ABW-a.docx 

16 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Überarbeitung des Bebauungsplanes wurde die Nutzungsart 
von dem ursprünglichen Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO (Stand: frühzei-
tige Beteiligung) in ein Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO (Stand: 
erneute frühzeitige Beteiligung) geändert.  

Die nebenstehenden Nutzungen sind somit im MU 2 zulässig. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Eine Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger ist erfolgt 
und der Entwurf des Bebauungsplanes wurde entsprechend den getroffenen 
Vereinbarungen geändert.  

Somit haben sich die Rahmenbedingen der Planung geändert. Anstelle der 
festgesetzten Stellplatzanlage (Stand: frühzeitige Beteiligung) wird im rückwär-
tigen Bereich der Frankfurter Straße 52 zwei Zweigeschossige Gebäude mit 
Tiefgarage (gemäß § 12 BauGB „Vorhabenbezogen“) ermöglicht. Die neben-
stehenden Sachverhalte im Hinblick auf die Stellplatzanlage (Stand: frühzeitige 
Beteiligung) sind daher nicht mehr Gegenstand dieses Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Eine Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger ist erfolgt 
und der Entwurf des Bebauungsplanes wurde entsprechend den getroffenen 
Vereinbarungen geändert. Die Firsthöhe im MI 1 (Stand Erneute frühzeitige 
Beteiligung: MU 2) wurde entsprechend des Bestandes angepasst. Eine 
Traufhöhe wird im Rahmen der Überarbeitung der Planung für das MU 2 auf 
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8,0 m festgesetzt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Überarbeitung des Bebauungsplanes wurde die Nutzung von 
einem Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO in ein Urbanes Gebiet (MU) nach 
§ 6a BauNVO geändert. Eine Nutzungsmischung im Verhältnis von 50% Woh-
nen zu 50% gewerbliche Nutzungen -wie beim Mischgebiet- ist für das Urbane 
Gebiet nicht erforderlich.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

g)  zu g) Beschlussvorschlag: 

Eine Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger ist erfolgt 
und der Entwurf des Bebauungsplanes wurde entsprechend den getroffenen 
Vereinbarungen geändert. So soll im rückwärtigen Bereich eine Bebauung mit 
zwei Mehrfamilienhäusern sowie Tiefgarage vorhabenbezogen gemäß § 12 
BauGB entstehen. Die nebenstehenden Sachverhalte sind somit nicht mehr 
Gegenstand dieses Bebauungsplanes. 

Zur erneuten frühzeitigen Beteiligung wurde vom Fachbüro RP Schalltechnik 
aus Osnabrück ein Fachbeitrag Schallschutz erarbeitet, welches unter ande-
rem die rückwärtige Stellplatzanlage untersucht. (siehe Beschlussvorschlag A. 
I. Nr. 17 c)) 

Die Berechnung der schalltechnischen Auswirkungen geplanten Einstellplätze 
(der rückwärtigen Stellplatzanlage) inklusive Zuwegung zwischen den Bau-
fenstern der Urbanen Gebiete hat ergeben, dass es zu keiner Überschreitung 
der Richtwerte der TA Lärm an den bestehenden oder geplanten Gebäuden 
kommt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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h)  

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

Eine Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger ist erfolgt 
und der Entwurf des Bebauungsplanes wurde entsprechend den getroffenen 
Abstimmungsergebnissen geändert. So soll im rückwärtigen Bereich vorha-
benbezogen gemäß § 12 BauGB eine Bebauung mit zwei Mehrfamilienhäu-
sern sowie Tiefgarage entstehen.  

Da sich hierdurch die Rahmenbedingungen geändert sowie die Grundzüge der 
Planung betroffen sind, wird die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 so-
wie § 4 Abs. 1 BauGB erneut durchgeführt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

i)  

 

zu i) Beschlussvorschlag: 

Die Akteneinsicht hinsichtlich der beschlossenen Veränderungssperre mit den 
notwendigen Sitzungsprotokollen ist nicht Gegenstand des Verfahrens zur 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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j)  

 

zu j) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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B. ERNEUTE FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Gemeinde Hilter a.T.W. 
vom 19.01.2022 

2. Niedersächsische Landesforsten 
vom 20.01.2022 

3. Stadt Versmold 
vom 24.01.2022 

4. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 27.01.2022 

5. Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
vom 07.02.2022 

6. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 15.02.2022 

7. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 15.02.2022 

8. Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim 
vom 17.02.2022 

9. Gemeinde Bad Laer 
vom 23.02.2022 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
10. EWE Netz GmbH 

vom 21.01.2022 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Ein Hinweis auf bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen ist bereits im Be-
bauungsplan berücksichtigt. Die Leitungstrassen können in den nachgelager-
ten Planungen grds. berücksichtigt werden, sodass dessen Erhalt nicht ge-
fährdet ist. 

Sollten Um- oder Neuverlegungen erforderlich sein, so kann dieses auf den 
nachgelagerten Planungsebenen in Abstimmung erfolgen und steht dieses 
einem Planvollzug nicht entgegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Die EWE wird im weiteren Planungsprozess im Rahmen dieses Bauleitplanver-
fahren zur Öffentlichen Auslegung erneut beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
11. Vodafone Deutschland GmbH 

vom 23.02.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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12. Vodafone Deutschland GmbH 

vom 23.02.2022 

 

 Beschlussvorschlag: 

Ein Hinweis auf bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen ist bereits im Be-
bauungsplan berücksichtigt. Die Leitungstrassen können in den nachgelager-
ten Planungen grds. berücksichtigt werden, sodass dessen Erhalt nicht ge-
fährdet ist. 

Sollten Um- oder Neuverlegungen erforderlich sein, so kann dieses auf den 
nachgelagerten Planungsebenen in Abstimmung erfolgen und steht dieses 
einem Planvollzug nicht entgegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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13. Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

vom 24.01.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Siehe Beschlussvorschlag zu A. I. Nr. 15 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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14. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

vom 21.02.2022 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Grundsätzlich ist mit der Durchführung von Baumaßnahmen zu rechnen. Die 
Feststellung der Baugrundqualität gehört zu den Grundleistungen der nachge-
lagerten Planungen. Die Standsicherheit kann nach derzeitigem Kenntnisstand 
gewährleistet werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Gemäß dem NIBIS-Kartenserver (Zugriff 02.05.2022) ist im Plangebiet kein 
Bergabbau vorhanden. Lediglich nördlich vom Plangebiet befindet sich gemäß 
dem NIBIS-Kartenserver das aktive Feld: Bad Rothenfelde, Mineral: Solebad. 
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Ausschnitt aus dem NIBIS-Kartenserver (rot=Plangebiet, grün= aktives Feld: Bad Rothenfelde 
Sohlebad), Quelle: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/# 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Die zum Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Informationen sind in die 
Planung eingeflossen und abgewogen worden. Konflikte werden somit nicht 
erwartet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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15. Landkreis Osnabrück 

vom 22.02.2022 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Aufgrund der Stellungnahme vom Landkreis Osnabrück im Rahmen der erneu-
ten frühzeitigen Beteiligung wird das ursprüngliche Verfahren zum Bebau-
ungsplan Nr. 66 „Frankfurter Straße/Am Pagenkamp“ eingestellt beziehungs-
weise werden zwei separate Bebauungspläne Nr. 66 „Frankfurter Straße, Teil 
A“ (Vorhabenbezogen) und Nr. 66 „Frankfurter Straße/Am Pagenkamp, Teil B“ 
(Angebotsbebauungsplan) gemäß § 13a BauGB aufgestellt.  

Für den Bebauungsplan Nr. 66 „Frankfurter Straße, Teil A“ werden die einzel-
nen Bestandteile des Vorhaben- und Erschließungsplanes (Lageplan, Schnitte, 
Ansichten und Ansicht 3D) zwecks Planklarheit entsprechend gekennzeichnet, 
sodass aus der Bezeichnung erkenntlich wird, dass sie Teil des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes sind. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

c)  zu c) Beschlussvorschlag: 

Aufgrund der nebenstehenden Stellungnahme vom Landkreis Osnabrück im 
Rahmen der erneuten frühzeitigen Beteiligung wird das ursprüngliche Verfah-
ren zum Bebauungsplan Nr. 66 „Frankfurter Straße/Am Pagenkamp“ einge-
stellt beziehungsweise werden zwei separate Bebauungspläne Nr. 66 „Frank-
furter Straße, Teil A“ (Vorhabenbezogen) und Nr. 66 „Frankfurter Straße/Am 
Pagenkamp, Teil B“ (Angebotsbebauungsplan) gemäß § 13a BauGB aufge-
stellt.  

Der Bebauungsplan Nr. 66 „Frankfurter Straße, Teil A“ umfasst lediglich die 
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Fläche des vorhabenbezogenen Bereiches des rückwärtigen Flurstückteils 
48/9 (früheres MU 3).  

Der Bebauungsplan Nr. 66 „Frankfurter Straße/Am Pagenkamp, Teil B“ um-
fasst weiterhin die Teilbereiche MU 1, MU 2 und WA 1. Die nördlich anliegende 
Schule -welche bisher Bestandteil der ursprünglichen Planung war- wird aus 
diesem Bauleitplanverfahren herausgenommen. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

d)  

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Überarbeitung der Unterlagen für den Bebauungsplan Nr. 66 
„Frankfurter Straße/Am Pagenkamp, Teil B“ werden gemäß § 6a BauNVO zwei 
Urbane Gebiete (MU 1 und MU 2) festgesetzt beziehungsweise aus der ur-
sprünglichen Planung des Bebauungsplanes Nr. 66 „Frankfurter Straße / Am 
Pagenkamp“ übernommen.  

Mit dieser Gebietsfestsetzung entlang der Frankfurter Straße werden im einen 
auf die angrenzende gewerbliche Nutzung im Westen reagiert als auch die 
östlich angrenzende Wohnnutzung berücksichtigt. Darüber hinaus möchte die 
Gemeinde Bad Rothenfelde durch die Ausweisung des Urbanen Gebietes 
gemäß § 6a BauNVO die Möglichkeit schaffen, dass sich entlang der Frankfur-
ter Straße langfristig eine gemischte Nutzung mit Wohnen und Arbeiten etab-
liert, beziehungsweise gesichert wird. Mit dieser Festsetzung wird für den Be-
reich auch den Darstellungen beziehungsweise der planerischen Absicht des 
Flächennutzungsplanes entsprochen, welcher entlang der Frankfurter Straße 
gemischte Bauflächen vorsieht. 

Des Weiteren sind im Teilbereich MU 2 bereits gewerbliche Nutzungen vor-
handen, sodass ein Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten im festgesetz-
ten Urbanen Gebiet gegeben ist. Eine Monostruktur ist somit derzeit nicht zu 
besorgen. 

Die nebenstehend erwähnte Ausnahmeregelung hinsichtlich das im MU 2 eine 
Wohnnutzung im Erdgeschossbereich gem. § 31 Abs. 1 BauGB ausnahms-
weise zulässig sein kann, hat den Hintergrund, dass in Zukunft langwierige 
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sowie wahrnehmbare Leerstände vermieden werden sollen, welche sich durch 
einen Wandel im Einzelhandels- oder Dienstleistungssektor sowie des allge-
meinen Konsumverhaltens ergeben könnten und einen negativen Einfluss auf 
das Erscheinungsbild der Ortsmitte (Trading-Down-Effekt) befürchten lässt. 
Daneben soll die Ausnahme zwecks Schaffung von Wohnraum im Erdge-
schoss des MU 2 möglich sein, um im Falle eines hohen zentrumnahen Wohn-
raumbedarfes -beispielsweise im Zuge der voranschreitenden demografischen 
Entwicklung bzw. der allgemeinen gesellschaftlichen Alterung - entsprechend 
Rechnung tragen und reagieren zu können.  

Die Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ist wie folgt formuliert: 

„Im Einvernehmen mit der Gemeinde kann als Ausnahme gem. § 31 Abs. 1 
BauGB Wohnnutzungen im Erdgeschoss zugelassen werden, sofern ein Leer-
stand von etwa dreiviertel der nicht zum Wohnen genutzten Erdgeschossnut-
zungseinheiten entlang der Frankfurter Straße im Abschnitt zwischen der 
Kreuzung Frankfurter Straße/Hannoversche Str. und der Kreuzung Frankfurter 
Straße/Am Pagenkamp besteht oder Gründe zum Wohle der Allgemeinheit, 
einschließlich der Deckung der Wohnraumbedürfnisse der Bevölkerung vorlie-
gen.“ 

Es handelt sich also hierbei um verhältnismäßig hohe Hürden, welche für eine 
Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 BauGB für eine Wohnnutzung im Erdgeschoss-
bereich genommen werden müssen.  

Da es sich in diesem Bereich jedoch um einen Angebotsbebauungsplan han-
delt, wäre auch sofern der Erdgeschossbereich in eine Wohnnutzung überführt 
wird, nicht ausgeschlossen, dass sich eine gewerbliche Nutzung in den Ober-
geschossen etablierteren könnte und somit der Gebietscharakter weiterhin 
gewahrt wird. Ebenfalls macht diese Regelung es möglich, dass zum Beispiel 
nur ein Teil des Erdgeschosses in Wohnen umgenutzt werden könnte und der 
andere Teilbereich weiterhin gewerblich genutzt wird. Hierdurch soll dem Ei-
gentümer eine gewisse Flexibilität in Hinblick auf zukünftige Entwicklungen 
gegeben werden. Darüber hinaus könnte sich im MU 1 perspektivisch betrach-
tet, da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt, ebenfalls gewerbli-
che Nutzungen neben dem Wohnen entwickeln.  

Abschließend ist jedoch im Rahmen der zu erteilenden Baugenehmigungen 
die Bauaufsicht gehalten, die Einhaltung der Gebietsart – und somit eine Mi-
schung von Wohnen und Gewerbe – zu prüfen und sicherzustellen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Die erwähnte „obenstehende Gehölzliste“ war ein noch übrig gebliebener 
Textbaustein aus dem Musterdokument vom Büro ibt. Es wird keine Gehölzlis-
te im Bebauungsplan vorgeschrieben. Daher wird der Textteil „gemäß oben-
stehende Gehölzliste“ zur Textlichen Festsetzung der Stellplatzbegrünung 
ersatzlos im Rahmen der Überarbeitung der Unterlagen zur öffentlichen Ausle-
gung gestrichen. 

„Stellplatzbegrünung  

PKW-Stellplätze mit fünf oder mehr Einstellplätzen sind je angefangene fünf 
Stellplätze mit einem hochstämmigen Laubbaum gemäß obenstehender Gehölz-
liste gleichmäßig zu bepflanzen.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

g)  

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Der städtebauliche Vertrag ist nicht Gegenstand der Auslegungsunterlagen 
und entzieht sich somit der Abwägung. 

Der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 66 
„Frankfurter Straße, Teil A“ wird vor dem Satzungsbeschluss zwischen der 
Gemeinde Bad Rothenfelde und dem Vorhabenträger geschossen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

h)  

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

Unmittelbar nach Abschluss dieses Bauleitplanverfahrens wird eine entspre-
chende beglaubigte Abschrift des Flächennutzungsplanes an den Landkreis 
Osnabrück übersendet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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i)  

 

zu i) Beschlussvorschlag: 

Von der Unteren Denkmalschutzbehörde werden keine Bedenken gegen die 
Planung vorgebracht. 

Eine entsprechende Textpassage zur gesetzlichen Melde- und Sicherungs-
pflicht von archäologischen Bodenfunden ist bereits als Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen worden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

j)  

 

zu j) Beschlussvorschlag: 

Auf die Paragrafen 39 und 44 BNatSchG sowie auf die nebenstehenden weite-
ren Hinweise wurde in Kapitel 8.6 Artenschutzrechtliche Belange der Begrün-
dung sowie unter den Hinweisen/Empfehlungen der Textlichen Festsetzungen 
bereits verwiesen. 

Es wird jedoch folgende Textpassage in Kapitel 8.6 Artenschutzrechtliche Be-
lange der Begründung sowie unter den Hinweisen/Empfehlungen wie folgt 
ergänzt: 

„Im Vorfeld möglicher Gebäudeabrisse oder Sanierungen ist durch einen Fach-
gutachter sicherzustellen, dass keine geschützten Tierarten wie gebäudebewoh-
nende Vogel- und Fledermausarten durch das Vorhaben in Mitleidenschaft ge-
zogen werden. Im Falle einer Besiedlung oder eines Auffindens von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde erforderliche Maßnahmen wie z.B. Festlegung von Abbruchzeiten, Um-
siedlung, Schaffung von Ersatzquartieren festzulegen. Wenn die erfolgreiche 
Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen auch nach fachlicher Bera-
tung nicht möglich erscheint, ist zu prüfen, ob eine artenschutzrechtliche 
Ausnahme nach § 45 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 BNatSchG 
erteilt werden kann.“ 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

k)  

 

zu k) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



Gemeinde Bad Rothenfelde Bebauungsplan Nr. 66 „Frankfurter Straße / Am Pagenkamp“ 
  Erneute frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung 

 

N:\Projekte\202 Bad Rothenfelde\068 S Frankfurter Str\04 öffentl Ausleg\03 Texte\04-BP66-ABW-a.docx 

32 

l)  

 

zu l) Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
16. Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 

Bentheim 
vom 23.02.2022 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit von 
17.01.2022 bis 23.02.2022 statt. Während dieses Zeitraumes sind keine Bedenken oder 
Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden. 

 

 

 

  

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 05.05.2022 
Mi/Su-202.068 

 

.......................... 
(Der Bearbeiter) 

 

 

 

 

 

 


